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■ FF Fischer Treuhand AG, in Z ü r i c h ,  Übernahme aller
Geschäfte, die im Tätigkeitsbereich einer Treuhand- und Revisi-
onsunternehmung liegen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom
02. 06. 2003, S. 19, Publ. 1013992). Statutenänderung:
1. 07. 2003. Firma neu: Fischer Treuhand AG. Uebersetzun-
gen der Firma neu: (Fiduciaire Fischer SA) (Fiduciaria
Fischer SA). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Über-
nahme aller Geschäfte, die im Tätigkeitsbereich einer Treuhand-
und Revisionsunternehmung liegen. Die Gesellschaft kann im
In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaf-
ten errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen
sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte er-
werben, verwalten, veräussern und Finanzierungen durchfüh-
ren. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland
Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu
verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte täti-
gen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und
die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Qualifizierte
Tatbestände neu: Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem
Wege der Fusion die Fiduciaire Fischer SA, in Genf. Aktiven von
CHF 2’571’373.95 und Passiven von CHF 5’232.30 gehen gemäss
Fusionsvertrag vom 12.06.2003 und Fusionsbilanz per
31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über,
die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft be-
sitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der
übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert. Fusion: Die Ge-
sellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die FF Fischer
Holding SA, in Genf. Aktiven von CHF 3’928’451.60 und Passiven
von CHF 1’805’403.65 gehen gemäss Fusionsvertrag vom
12.06.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Univer-
salsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Ak-
tien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen
diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesell-
schaft bleibt unverändert. [Die Bestimmung über die Verrech-
nungsliberierung bei der Gründung ist aus den Statuten
gestrichen worden.] [gestrichen: CHF 300 000.-- durch Verrech-
nung liberiert.]. Mitteilungen: [Die Mitteilungsbestimmung ist
aufgehoben worden.]. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der
Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
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